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Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Der Strafzins, den Banken für Ihre 
Einlagen bei der Schweizer Natio-
nalbank (SNB) zahlen müssen, be-
trägt 0.75%. Viele Banken sind nicht 
gewillt, die Kosten der Negativzin-
sen allein zu schultern und belasten 
dafür ihre Kunden. Wie werden Ne-
gativzinsen steuerlich behandelt? 
Mit diesem Thema hat sich das Steu-
eramt Zürich auseinandergesetzt. 
Lesen sie dazu unseren Artikel in 
diesem audit-info. 
Ich wünsche Ihnen wie immer eine 
spannende Lektüre.

Ihr Urs Odermatt
CEO AUDIT Zug AG

Leitartikel

Vergütungsbericht

Seit Anfang Jahr sind die Vorschrif-
ten der Vergütungsverordnung für 
börsenkotierte Aktiengesellschaf-
ten durch Abstimmung an der Ge-
neralversammlung zwingend. 

Durch die Minder Initiative, auch 
als Abzocker Initiative bekannt, 
welche am 3. März 2013 vom Volk 
angenommen wurde, werden die 
Unternehmen gezwungen die Ver-
gütungen des obersten Kader of-
fenzulegen. Ausserdem müssen die 
Aktionäre an der Generalversamm-
lung einen Vergütungsausschuss 
aus den Reihen des Verwaltungs-
rats wählen, welcher den Vergü-
tungsbericht erstellt und an der GV 
präsentiert. Eine wichtige Neue-
rung dabei ist, dass die Aktionäre 

über diesen Bericht und der daraus 
folgenden Vergütungen abstimmen 
müssen und somit an Macht über 
die Lohn- und Bonizahlungen er-
halten.
Dies sorgte bereits im Abstim-
mungskampf für kontroverse Dis-
kussionen und führte zur Befürch-
tung, dass der Wirtschaftsstandort 
Schweiz gefährdet sei. Doch wie 
es vielfach bei solchen Debatten 
ist, wird meist heisser gekocht als 
gegessen.
Trotz Ablehnung einiger Vergü-
tungsberichte, wie bei der Bank Ju-
lius Bär oder dem Industrieunter-
nehmen George Fischer, wurden in 
der Regel die Löhne und Boni trotz 
heftiger Diskussionen an der Ge-
neralversammlung angenommen. 
Die Debatten stammen vor allem 
von den immer mehr an Bedeu-
tung gewinnenden Stimmrechtsbe-
ratern, wie die amerikanische ISS 
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oder die Schweizer Ethos. Vor 
allem (Klein-)Aktionäre folgen oft 
den Empfehlungen von solchen 
Unternehmen bei der Abgabe ihrer 
Stimmen, wodurch diese immer 
mehr an Macht gewinnen und je 
länger desto mehr zum vierten 
Organ einer Aktiengesellschaft 
mutieren.

Mario Cacciatore
Junior Berater AUDIT Zug AG
Geschäftsführer BillCare AG

Wirtschaftsprüfung

Nicht nur der Poststempel 
gilt als Beweis

Der Beweis, ob ein Dokument recht-
zeitig versandt wurde, liegt beim 
Versender. Obwohl der Poststempel 
das Versanddatum verbindlich fest-
hält, kann der Versender auch auf 
andere Art beweisen, dass er die Frist 
eingehalten hat.
Es ist gemäss Bundesgericht erlaubt, 
mit anderen Mitteln zu beweisen, 
dass ein Briefumschlag rechtzeitig in 
einem Postkasten eingeworfen wird, 
obwohl er erst am Folgetag gestem-
pelt wurde.
So können Dritte bezeugen, dass sie 
gesehen haben, dass das Dokument 
eingeworfen wurde. Es kann eine 
Fotografie erstellt werden, bei dem 
die Person abgelichtet wird, wenn 
sie den Brief einwirft. Die fotografie-
rende Person ist dann Zeuge des Ein-
wurfs.
Auch die Erwähnung auf dem Um-
schlag, dass eine Zweitperson gese-
hen hat, dass ein Briefumschlag 
rechtzeitig eingeworfen wurde, ist 
erlaubt. (Quelle: BGE 9C_791/2015 
vom 1.9.16) 

Unternehmensberatung

Kündigungsfristen auf 
Webseite abweichend von 
Vertrag gelten nicht

Ist ein Vertrag vereinbart worden, 
gelten die Kündigungsfristen im 
Vertrag. Kündigungsfristen auf 
Webseiten, die von individuell ver-
einbarten Verträgen abweichen, 
gelten nicht. Massgebend ist, was 
bei Vertragsabschluss vereinbart 
worden ist. Ist nichts abgemacht 
worden, gelten gesetzlichen Kündi-
gungsfristen und -termine.

Kein Ansetzen einer 
Nachfrist bei Wohnungs- 
und Geschäftsräumen-
Übergabe nötig

Gemäss Mietrecht muss der Mieter 
die Sache in dem Zustand zurück-
geben, der sich aus dem vertragsge-
mässen Gebrauch ergibt.
Kommt der Mieter auf den Abgabe-
termin seinen Verpflichtungen nicht 
oder unvollständig nach, gerät er in 
Verzug. Sofern sich unmittelbar an 
das auslaufende ein neues Mietver-
hältnis anschliesst, ergibt sich aus 
den Umständen, dass der Mieter 
seine Rückgabeleistung (z.B. Reini-
gung) nicht nachträglich erbringen 
kann. Deshalb braucht der Vermie-
ter keine Nachfrist anzusetzen und 
kann die erforderlichen Arbeiten 
auf Kosten des Mieters zu marktüb-
lichen Bedingungen ausführen las-
sen.
Der Vermieter braucht deshalb 
keine Nachfrist anzusetzen und ist 
berechtigt, die Sache auf Kosten des 
Mieters instand zu stellen.

Keine unentgeltliche 
Rechtspflege für juristische 
Personen

Dem Bundesgericht bot sich in die-
sem Urteil die Gelegenheit, seine 
Rechtsprechung betreffend unent-
geltliche Rechtspflege für juristische 
Personen zu präzisieren.
Dabei ging es um die Auflösung 

einer GmbH von Amtes wegen, 
nachdem sie die ihr angesetzte Frist 
zur Eintragung eines neuen Domi-
zils ungenutzt verstreichen liess. 
Für eine Klage gegen ihren Vermie-
ter des Geschäftslokals beantragte 
die GmbH, es sei ihr die unentgelt-
liche Rechtspflege sowohl für die 
Gerichts- als auch für die Anwalts-
kosten zu gewähren. Dieses Ge-
such wurde erstinstanzlich gutge-
heissen, aber das Obergericht 
lehnte das Gesuch ab.
Das Bundesgericht rief zunächst in 
Erinnerung, dass juristische Perso-
nen grundsätzlich weder die unent-
geltliche Prozessführung noch eine 
Verbeiständung beanspruchen 
könnten. Sie seien weder arm noch 
bedürftig, sondern bloss zahlungs-
unfähig oder überschuldet. Ein bun-
desrechtlicher Anspruch auf unent-
geltliche Rechtspflege könne 
ausnahmsweise dann bestehen, 
wenn das einziges Aktivum der juri-
stischen Person im Streit liege und 
neben ihr auch die wirtschaftlich 
Beteiligten mittellos. Weiter er-
wähnte das Bundesgericht, dass die 
unentgeltliche Rechtspflege sei ju-
ristischen Personen auf alle Fälle zu 
verweigern, wenn das Verfahren, 
für das sie beansprucht werde, 
deren Weiterexistenz nicht siche-
re.
Fazit: Juristische Personen können 
nur in seltenen Fällen mit unent-
geltlicher Rechtspflege rechnen. 
(Quelle: BGE 4A_75/2017 vom 
22.5.2017)

Peter Ritter, Sabrina Meyer und                                                                Urs Odermatt, Remo Cottiati, AUDIT Zug AG 



Steuerberatung

Wie werden Negativ-
Zinsen verbucht?

Negativ-Zinsen werden immer häu-
figer von Banken an Kunden weiter-
gegeben. Steuerlich stellt sich die 
Frage, ob diese als Schuldzinsen 
oder als Vermögensverwaltungskos-
ten zu behandeln sind. 
Das kantonale Steueramt Zürich 
stellt sich auf den Standpunkt, dass 
Negativ-Zinsen als Vermögensver-
waltungskosten zum Abzug zuge-
lassen werden, weil sie auf Gutha-
ben und nicht auf Schulden erhoben 
werden. Die Konsequenz ist, dass 
sie Begrenzung des Schuldzinsen-
abzugs durch die Negativ-Zinsen 
nicht geschmälert wird.

Öffentlichkeitsarbeit ist 
steuerlich absetzbar

Zuwendungen für sportliche, sozia-
le oder kulturelle Zwecke mit der 
Absicht, konkrete Öffentlichkeitsar-
beit zu betreiben, um das Image der 
steuerpflichtigen Person in der Öf-
fentlichkeit zu verbessern oder um 
verkaufsfördernde Massnahmen zu 
treffen, stellen geschäftsmässig be-
gründeten Aufwand dar, sofern diese 
Kosten mindestens einen indirekten 
Werbeeffekt haben.
Das Bundesgericht urteilte, dass in-
direkte Werbung Sponsoring dar-
stellt, wobei als Sponsorobjekt häu-

fig der Sport verwendet wird. Das 
Ziel des Sponsorings liegt einerseits 
in der Profilierung des Unterneh-
mens in der Öffentlichkeit und an-
dererseits in einem kommerziellen 
oder marketingmässigen Nebenef-
fekt für das Unternehmen.
Beim konkreten Fall sponserte eine 
Aktiengesellschaft für Fr. 10‘000 
den Schlittschuhclub Bern und 
kaufte sich in den «Executive» Club 
für Fr. 40‘000 ein, das von der Steu-
erbehörde nicht als geschäftsmässig 
begründet anerkannt wurde. Die 
Aktiengesellschaft konnte aufzei-
gen, dass sie Kundenwerbung und 
Networking betrieben hat und 
damit den Ausgaben zumindest in-
direkt ein Werbeeffekt zukommt. 
Das Bundesgericht führte aus, dass 
zwischen dem Geschäftsfeld des 
Unternehmens und dem Eishoc-
keysport kein direkter Zusammen-
hang ersichtlich ist, dies aber auch 
nicht notwendig ist.
Einmal mehr betonte das Bundes-
gericht, dass der Fiskus nicht zu 
stark in die unternehmerische Ent-
scheidungsfreiheit eingreifen darf. 
(Quelle: BGE 2C_795/2015 / 
2C_796/ 2015 vom 3.5.2016)

Erneuerungsfonds: 
Der Abzug gilt nur bei der 
Einzahlung

Ein Stockwerkeigentümer zog in 
seiner Steuererklärung rund 10‘000 
Franken Liegenschaftskosten ab. Im 
aktuellen Jahr waren davon aber 
rund 6‘500 Franken aus dem Erneu-
erungsfonds des Stockwerkeigen-
tums bezahlt worden.
Das Steueramt lehnte den Abzug 
von 6’500 Franken ab. 
Das Bundesgericht gab dem Steuer-
amt Recht. Es sagte, dass die Ein-
zahlungen in den Erneuerungs-
fonds durchaus abzugsfähig sind, 
aber nur in der Steuerperiode, in 
der die Einzahlung getätigt wird. 
Wann das Geld dann für Reparatu-
ren usw. ausgegeben werde, habe 
nichts mit dem Steuerabzug zu tun. 
Der Einwand des Steuerpflichtigen, 
er habe seine früheren Einzahlun-
gen bei der Steuer nicht abgezo-

gen, half ihm nichts. (Quelle: BGE 
2C_652/ 2015 vom 25.8.2017)

Teilrevision des 
Mehrwertsteuergesetzes 
am 1. Januar 2018

Am 1. Januar 2018 tritt die Teilrevi-
sion des Mehrwertsteuergesetzes in 
Kraft. Die wichtigsten Änderungen:

• Neu ist der weltweite Umsatz für 
die Begründung der Steuerpflicht 
massgebend. Alle Unternehmen, die 
entweder in der Schweiz ansässig 
sind oder Leistungen in der Schweiz 
erbringen und im In- und Ausland pro 
Jahr mindestens 100‘000 Franken 
Umsatz aus nicht von der Steuer aus-
genommenen Leistungen erzielen, 
werden ab dem 1. Januar 2018 obli-
gatorisch mehrwertsteuerpflichtig.
• Von der Steuer ausgenommene 
Leistungen können neu auch durch 
blosse Deklaration in der MWST-
Abrechnung freiwillig versteuert 
(Option) werden. Ein Hinweis auf 
die MWST in der Rechnung ist nicht 
mehr zwingend nötig.
• Für elektronische Zeitungen, 
Zeitschriften und Bücher gilt neu 
der reduzierte Steuersatz.
• Der fiktive Vorsteuerabzug ist 
neu auch beim Erwerb von Be-
triebsmitteln und ungebrauchten 
Waren möglich.
• Sammlerstücke wie Kunstgegen-
stände, Antiquitäten und derglei-
chen unterliegen neu der Margen-
besteuerung. Daher ist der fiktive 
Vorsteuerabzug auf diesen Gegen-
ständen nicht mehr möglich.
• Bezüglich der Lieferungen wird 
die Bezugsteuer neu nur noch auf 
Lieferungen unbeweglicher Gegen-
stände angewendet.
• Für die Steuerpflicht der Ge-
meinwesen ist neu nur noch die 
Umsatzgrenze von 100‘000 Fran-
ken massgeblich.
• Sämtliche Leistungen zwischen 
Gemeinwesen und den ausschliess-
lich von ihnen gehalten oder ge-
gründeten Organisationen sind neu 
von der Steuer ausgenommen.
• Stiftungen und Vereine, zu denen 
eine besonders enge wirtschaftliche, Peter Ritter, Sabrina Meyer und                                                                Urs Odermatt, Remo Cottiati, AUDIT Zug AG 
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Verlustverrechnung wäh-
rend sieben Jahren möglich

Unternehmen können während sie-
ben Jahren ihre Verluste mit den Ge-
winnen verrechnen, womit der steu-
erbare Gewinn reduziert werden 
kann. Das steuerpflichtige Unter-
nehmen hat keine Wahl, wann, ob 
und wie viel es die aufgelaufenen 
Verluste mit Gewinnen verrechnet 
kann. Die chronologische Reihen-
folge ist entscheidend.
Verluste dürfen auch mit ausseror-
dentlichen Einkünften verrechnet 
werden. Dividendenerträge oder 
Kapitalgewinne auf Beteiligungen 
taugen aber selten für die Verlustver-
rechnung, da diese möglicherweise 
nicht besteuert werden.

DeklariertesVermögen 
sollte mit deklariertem
Einkommen übereinstimmen

Ein Ehepaar kaufte Autos im Wert 
von 300’000 Franken und deklarier-
te diese in der Folge als Vermögen. 
Da wurde das Steueramt hellhörig: 
Aufgrund des Vorjahres-Vermögens 
und der deklarierten Einkünfte im 
aktuellen Jahr war gar nicht genug 
Geld für diesen Kauf vorhanden. 
Deshalb nahm das Steueramt an, es 
existiere eine nicht deklarierte Geld-
quelle und lastete dem Ehepaar ein 
zusätzlich zu versteuerndes Einkom-
men von 142’000 Franken auf.

Vor Gericht argumentierte der Ehe-
mann, das Geld stamme von einem 
zinslosen Darlehen seines Vaters. 
Doch dafür gab es keine Belege, so-
dass auch das Bundesgericht das 
Vorgehen des Steueramts unterstüt-
ze. Dass der Vater nachträglich eine 
Darlehens-Bestätigung einreichte, 
nützte nichts. (Quelle: BGE 
2C_183/2017 vom 6. März 2017)

Steuerruling wird von 
Gesetzesänderungen 
aufgehoben

Ein Steuerruling, das eine kantonale 
Steuerverwaltung mit einem Steuer-
pflichtigen abgemacht hat, verliert 
seine Wirkung, wenn das betreffen-
de Recht revidiert wird. (Quelle: 
BGE 2C_997/ 2016 vom 10.11.16)

Treuhand

AHVeasy: 
Neues Onlineportal Ihrer 
Ausgleichskasse

Die Ausgleichskassen bieten Ar-
beitgebern eine erweiterte, kosten-
lose Dienstleistung an: AHVeasy. 
Mit dem neuen Onlineportal kön-
nen die Lohnbeiträge und Famili-
enzulagen der Mitarbeitenden ein-
fach, übersichtlich und sicher 
abwickelt werden. Über Zahlun-
gen und Abrechnungen wird tages-
aktuell informiert. Verwaltungskos-
ten werden gespart und der 
administrative Aufwand reduziert. 
www.ahveasy.ch
(Quelle: Ausgleichskasse / IV-Stelle 
Zug, August 2017)

In eigener Sache

Herzlich Willkommen 
Selina Brun

Seit dem 1. August 2017 unter-
stützt Selina Brun das AUDIT-Zug 
Team. Nach abgeschlossenen 
Lehre als Detailhandelsfachfrau 
EFZ ist sie auf dem Weg zur Weiter-
bildung im Treuhandbereich. Das 
AUDIT-Zug Team heisst Selina 
Brun herzlich willkommen und 
freut sich auf die Zusammenarbeit.

Im Dialog - 
              Bilder und Objekte

Kunst-Ausstellung mit Werken von-
Katrin Odermatt in der Altstadthal-
le Zug, Unter Altstadt 14.

21. - 29. Oktober 2017
Vernissage: 21.Okt., 18 Uhr
www.katrinodermatt.com


